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Norm

AlVG 1977 §15 Abs1 Z3 idF 1998/I/148;

AuslBG §6;

Rechtssatz

Das Fehlen einer Beschäftigungsbewilligung vermag einer Meldung als arbeitssuchend iSd § 15 Abs 1 Z 3 AlVG

(unabhängig davon, ob während einer solchen Meldezeit auch Geldleistungsansprüche aus der

Arbeitslosenversicherung bestanden hätten) nicht im Wege zu stehen, werden doch Beschäftigungsbewilligungen

gemäß § 6 AuslBG für einen konkreten Arbeitsplatz erteilt, sodass sich erst bei Vorliegen einer konkreten

Arbeitsmöglichkeit herausstellen kann, ob für diesen Arbeitsplatz eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wird oder

nicht.
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